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Bundesgesetz, mit dem das Rundfunkgebührengesetz, 
die Fernmeldegebührenordnung und das Fernmelde­
gebührengesetz geändert werden 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund dankt für die Übermittlung des o. a. 
Gesetzesentwurfes und nimmt wie folgt Stellung: 

Der Verfassungsgerichtshof hob eine Bestimmung auf, nach der bei der Berechnung des 
Haushaltsnettoeinkommens zur Erlangung einer Rundfunkgebührenbefreiung nur Mietzins 
und Betriebskosten bei Mietverhältnissen nach dem Mietrechtsgesetz (MRG) 
berücksichtigt werden durften, wohingegen bei Mietverhältnissen außerhalb des MRG 
Wohnkosten nicht als abzugsfähiger Posten geltend gemacht werden konnten. Dies wird 
zum Anlass genommen, die entsprechenden Regelungen zu novellieren und auch 
Wohnkosten außerhalb des MRG zu berücksichtigen. Daneben werden auch andere 
Bestimmungen geändert, wie etwa die Einführung einer Verjährungsfrist oder die 
Möglichkeit zum sofortigen Nachweis von Pflegeausgaben durch eine Bescheinigung des 
Sozialministeriums. 

begrüßt die vorgeschlagenen Regelungen. 
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